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Ertrag von Eichenschälholzschlägen von 1833.

Zur Beurtheilung des Geldertrages von Eichenschälholz-
Waldungen dürfte folgende Notiz zweier unter meinen Augen
aufgewachsener Schälholzwälder in den StaatSwaldungen des
Kantonö Bern, im sogenannten Eriholz und Wohlenwald, zur
Aufnahme in dem schweizerischen Forstjournal vielleicht nicht
ganz ungeeignet erscheinen.
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Waldung.

1)

Eriholz.

Erster

Abtrieb.

2)

Wohlenwald.

Zweiter

Abtrieb.

Summa:
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Unter den Erträgen ist hier der Bruttoertrag zu ver-

stehen, von welchem noch die Holzhauerkosten mit 46 Fr. per
Jucharte und die Administrationskosten mit 1 Fr. per Jucharte
abzurechnen sind, um den Nettoertrag zu erhalten, und es

würde sich demnach der Neinertrag für die Jucharte fährlich
stellen :

im Eriholz auf Fr. 11. 44

im Wohlcnwald auf „ 10. 13

Der Bestand im Eriholz war ziemlich normal und früher
einmal durchforstet worden. Es wurden beim Abtrieb circa 50
der schönsten Eichen, die zu Bauholz heranzuwachsen bestimmt

sind, auf der Jucharte übergehalten. Nach dem erfolgten Ab-
trieb wird nun der Boden landwirthschaftlich benutzt und unter
den ausgeästeten Eichen eine vollkommene Fichtenpflanzung

hergestellt, welche den Ertrag des für die nächste Wirthschafts-
Periode auf 30 Jahre bestimmten Umtriebe? bedeutend erhöhen

soll.

Im Wohlenwald ist der Bestand als Eichenschälwald nur
mittelmäßig zu nennen, indem die daselbst eingenisteten vielen

Birken, Weißdorn und Weichhölzer den Eichenausschlag we-
sentlich verdünnten. Der Ertrag deS ersten Schälholzschlages

auf der gleichen Stelle war vor 15 Jahren ein viel bedeuten-

derer. Auch hier wird die gleiche Umwandlung im Hochwald
wie im Eriholz vorgenommen. In beiden Wäldern ist der Bo-
den ein mit hinlänglichem Sande gemischter Lehm mit reich-
haltiger Humusbeimischung, welch letztere übrigens im Wohlen-
wald noch stärker als im Eriholz vorhanden ist und es darf
den Eichen unter Beimischung der Rothtannen, sowie auch

speziell diesen letztern ein ausgezeichnetes Wachsthum für die

Zukunft vorausgesagt werden.

Ich glaube bei diesem Anlaß wiederholt darauf auf-
merksam machen zu sollen, daß die Erziehung von Eichen-
hochwaldbeständen in ähnlicher Weise stets den Vorzug vor
rêinen Eichenhochwäldern verdient, nicht nur um bessere Geld-
ertrage zu erzielen, sondern auch um die Eichenstämme selbst
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glattschaftiger zu erhalten und deren Zuwachs durch die Bo-
dendeckung und Düngung der Nothtannen zu vermehren. Dieses

Verfahren sollte selbst in bereits vorhandenen Eichenhochwäl-
dern in der Art angewendet werden, daß man dieselben stark

auslichtete und je nach Ort und Umständen, sei es durch Saat
oder Pflanzung von Noth- oder Weißtanncn (mit oder ohne

landwirthschaftliche Nutzung, welche da, wo man mehr Eichen-

stamme und bereits ältere (80 -100 Jahre alte) überhalten
muß oder will, nicht mehr gut anwendbar ist), einen Unter-
bestand herstellte, welcher dann nach weitern 00—80 Jahren
mit den Eichen die beim Abtrieb werthvollen Bauholzsortimente

liefern, so ziemlich gleiche Höhe haben und ebenfalls haubar
sein wird.

Es zeigt sonach hier der kürzere Umtrieb einen größeren
Holzzuwachs aber einen geringeren Netto Geldertrag, was sich

aus dem schlechteren Waldbestande des Wohlenwaldes gegen-
über der Eriholzbestockung erklärt. Abgesehen von der beim

10jährigen Umtrieb um die Hälfte der Zeit früher fällig wer-
denden Waldrente, würde auch der Geldertrag an sich noch

günstiger sich herausstellen, wenn der Bestand der Eichen nicht
so sehr unter dem Naumholz gelitten hätte, wodurch dann aber

die Rindenausbeute nur gering ausfallen und statt der Eichen

weniger Werth habende Holzarten geerndtet werden mußten.

Waldverschleuderung.

Wir entnehmen dem „Lib. Alpenboten" folgendes Bei-
fpiel unverantwortlicher Waldverschleuderung aus dem Kanton
Graubünden, Angesichts dessen wir fragen, ob eine solche

Mißachtung der Wälder nicht einem wahren Frevel am Ge-
meindsvermögen gleich kommt und ob eS da nicht Noth thue,

zur Aufklärung des Volkes im Waldwcsen einerseits die nöthigen
Schritte anzubahnen, anderseits aber auch strengere und um-
sichtigere Forstgesetze aufzustellen, welche die Gemeinden vor
solchen Fehltritten ein für alle Mal verwahren. Der Fall selbst
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